Vorwort








Qualitätssicherung für die Angebote der Behindertenhilfe ist in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts immer mehr zu einer gängigen Forderung geworden, wenn auch bis heute nicht zu einer Selbstverständlichkeit. Die Zeiten, als die bloße Behauptung der Wirksamkeit und des Nutzens der Angebote für die Menschen mit Behinderung ausreichte, scheinen dem Ende entgegen zu gehen. Hierzu hat nicht zuletzt auch die Gesetzgebung, z.B. in Gestalt der Neufassung des § 93 BSHG (Bundessozialhilfegesetz) beigetragen, in der die Qualitätssicherung für alle aus diesem Gesetz finanzierten Leistungen der Behindertenhilfe zwingend vorgeschrieben wird. Die Diskussion über das Ob einer Qualitätssicherung ist damit längst der Debatte um das Wie gewichen. 





Die grundlegenden Ziele der Qualitätssicherung, wie die Transparenz der Angebote, das prozessbegleitende Hinterfragen der eigenen Arbeit und die ständige Verbesserung und Anpassung der Angebote an die Interessen der Nutzer(innen) sowie an neue fachwissenschaftliche und -praktische Erkenntnisse werden heute allgemein anerkannt. Häufig ist aber in den Institutionen eine Skepsis zu spüren, die auch uns bei der Entwicklung und Erprobung des vorliegenden Instruments einholte: Könnte eine Qualitätssicherung im Zeitalter eines generalisierten Spardrucks im Sozialbereich auch zu einem Abbau von Qualität führen? Könnte es zu einer Ausrichtung am Mittelmaß, am »Maß des Notwendigen« kommen, das laut BSHG (§ 93 a, Abs. 1) bei den Angeboten nicht überschritten werden darf? Könnte Qualitätssicherung vor diesem Hintergrund gar zu einer Absenkung gesicherter Standards herhalten? Der pointierte Satz der Kritiker »Je größer der Spardruck wird, desto mehr wird über Qualität geredet« ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Nur: ob ein Qualitätssicherungsinstrument in dieser Hinsicht einsetzbar ist, ist auch eine Frage, wie es konstruiert ist und mit welchem Selbstverständnis es in den Einrichtungen gebraucht wird. Qualitätssicherung kann und muss auch dazu beitragen, die Sinnhaftigkeit einer noch nicht fest etablierten sozialen Dienstleistung und die Notwendigkeit eines bestimmten Niveaus dieser Dienstleistung nachzuweisen und damit ihre Existenz abzusichern.





Dies war auch unser Ziel, als wir die Idee zu einem Instrument der »Qualitätssicherung der Angebote in der Tagesförderung« hatten, das wir – um es griffiger zu machen – mit »Qu An Ta« abkürzen; für das Sprechen einfach, für das Schreiben – zugegeben – etwas umständlich.





Die Tagesförderung für Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen unterliegt zukünftig, wie alle anderen Leistungen der Behindertenhilfe, durch die neue Gesetzeslage der Qualitätssicherung. Gleichwohl gibt es bislang im Gegensatz zu den Bereichen Wohnen und Werkstätten kaum anerkannte und erprobte Instrumentarien der Qualitätssicherung dafür. Ein wichtiger Grund mag darin liegen, dass die Tagesförderung als Kann-Leistung des Bundessozialhilfegesetzes nur in einigen Bundesländern angeboten wird. LEWO, das Qualitätssicherungsinstrument von Norbert Schwarte und Ralf Oberste-Ufer, das im Auftrag der Lebenshilfe für den Bereich Leben und Wohnen in der Behindertenhilfe erstellt wurde, enthält zwar Fragen zu den Angeboten sinnerfüllter Tätigkeiten, ist jedoch zur Qualitätssicherung in der Tagesförderung nicht geeignet, weil sein Fokus vor allem auf der Wohn- und Lebensqualität der Betroffenen liegt und die Fragen konsequent aus dieser Perspektive gestellt werden. Die damit deutlich werdende Lücke begriffen wir als Chance, hier Neuland zu betreten und einen Beitrag für die Zukunftssicherung des Angebots der Tagesförderung zu leisten.





Die Tagesförderung in der Evangelischen Stiftung Alsterdorf ist erst Mitte der 90er Jahre als eigenständiges Angebot aufgebaut worden, wobei die schon seit langem bestehenden Fördergruppen- und Beschäftigungstherapieangebote darin integriert wurden. Als 1997 die Idee entstand, diesen gerade auch für unsere Stiftung jungen, aber von Anfang an als dringend erforderlich erkannten Angebotszweig durch ein Qualitätssicherungsinstrument abzusichern, war dies auch Anlass, die Debatte über das Selbstverständnis und das eigene Profil im Kreis aller beteiligten Mitarbeiter(innen) noch einmal zu vertiefen und auch die Chancen eines ständigen Selbstreflexions- und Überpüfungsprozesses an Hand eines Qualitätssicherungsinstruments zu diskutieren. Ute Hensel, die die Erarbeitung und erste Erprobung von Qu An Ta übernahm, hat diese Diskussionen von Anfang an aktiv begleitet und mitgestaltet. Vieles davon hat sich in ihrer Einführung über Inhalte und Ziele der Qualitätssicherung in der Tagesförderung (Kapitel A) und in der Konstruktion der Fragebögen selbst (Kapitel B) abgebildet.





Tagesförderung – so ein Tenor unserer Debatten in der Evangelischen Stiftung Alsterdorf – darf sich nicht negativ als »werkstattersetzende Maßnahme« definieren. Tagesförderung ist vielmehr als eigenständiges Angebot eines »Zweiten Milieu« zu verstehen mit einem eigenen Profil für Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen, die eine WfB oder einen assistierten Arbeitsplatz des ersten Arbeitsmarkts nicht aufsuchen können oder die dies nicht wollen, gleichwohl aber einen Anspruch auf Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und auf sinnerfüllte Tätigkeit haben.





Die politischen Bemühungen um die Integration Schwerbehinderter auf dem ersten Arbeitsmarkt, wie sie sich im »Gesetz zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit Schwerbehinderter« und im Sozialgesetzbuch IX niederschlagen, machen – trotz aller begrüßenswerten Gleichstellungsziele – keine spezifischen Aussagen zu dem Personenkreis, der die Angebote der Tagesförderung wahrnimmt. Sie beziehen sich sämtlich auf einen Arbeitsbegriff, der Arbeit als einen bewussten Prozess auffasst, bei dem das Ergebnis vorweg gedacht wird und der geplant, organisiert und unter Einsatz von Hilfsmitteln zu erreichen ist. Wenn auch die wirtschaftliche Verwertbarkeit des Arbeitsergebnisses nicht mehr zur alleinigen Richtschnur gemacht wird, führt ein solcher Arbeitsbegriff doch zu einer »unteren Grenze«. Unterhalb dieser wird eine Restgruppe von Menschen geschaffen, die den Kriterien der Arbeit nicht genügen und die aus der beschäftigungsbezogenen Sozialversicherung ausgeschlossen bleiben.





Tagesförderung für Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen sollte sich deshalb, so der Grundgedanke unseres Ansatzes, auf den Begriff der Tätigkeit beziehen, der umfassender ist als der der Arbeit. Der Begriff Tätigkeit umfasst alle Aktivitäten des Körpers, die zielgerichtet sind, ohne dass das Ergebnis vorweggenommen werden muss und kennt deshalb keine »untere Grenze«. Es umfasst auch geistige Prozesse wie Denken, Meinen, Wollen, Glauben, Empfinden. Die Ziele können in der direkten Bedürfnisbefriedigung bestehen, aber auch in der Erprobung, Einübung und Variation körperlicher und geistiger Fähigkeiten, im Begreifen der Welt durch bewusstgewordenes Wahrnehmen und eigenes Experimentieren und schließlich auch, aber nicht zwingend, im Erobern der Welt durch zielgerichtetes und ergebnisorientiertes Handeln, das Arbeit im oben genannten Sinne mit einschließt. Mit dieser Bandbreite und der für die Praxis so wichtigen Durchlässigkeit zwischen allen Ausprägungen entspricht der Begriff Tätigkeit der Erlebnis- und Bedürfniswelt von Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen sehr viel mehr als der bisher benutzte Arbeitsbegriff. Gleichzeitig kann ein solcher Tätigkeitsbegriff Basis für die Forderung nach schrittweiser Einbeziehung der Besucher(innen) der Tagesförderung in die beschäftigungsbezogene Sozialversicherung sein.


 


Der »Fragebogen zur Erfassung der Angebotsqualität in der Tagesförderung« (Fragebogen D 1) bezieht sich auf diesen Begriff der sinnerfüllten Tätigkeit, die das Lernen in all seinen Formen bis hin zu arbeitsorientierten Tätigkeiten umfasst. Die Voraussetzungen für diese Angebote werden im »Fragenbogen zur Erfassung der Struktur- und Prozessqualität in der Tagesförderung« (Fragebogen D 2) erhoben und einer Überprüfung unterzogen. Die Fragebögen D 1 und D 2 sind Instrumente zur Selbstevaluation mit dem Ziel der ständigen Reflexion und Verbesserung. Nach außen können sie auch als Ausweis gegenüber Kostenträgern, potentiellen Interessenten, begleitenden Diensten und gesetzlichen Betreuern verwendet werden. Sie können nach innen auch als Grundlage individueller Förderpläne und -berichte oder als Material für Fachkonferenzen zu Konzept- oder Planungsfragen dienen.





Mit dem Fragebogen D 3 sollen die Besucher(innen) der Tagesförderung selbst befragt werden, mit dem Fragebogen D 4 die Angehörigen und gesetzlichen Betreuer. Diesen beiden Fragebögen kommt damit eine wesentliche Korrektivfunktion zur Selbstevaluation der Mitarbeiter(innen) durch die Fragebögen D 1 und D 2 zu.





Nutzer(innen)befragungen sind im Bereich der Behindertenhilfe bisher ungewöhnlich und wenig praktiziert. Sie bedürfen auch deshalb sorgfältigster Vorbereitung. Wenn die Besucher(innen) direkt befragt werden können, besteht in hohem Maße die Gefahr von Antworttendenzen im Sinne sozialer Erwünschtheit oder anderer Beeinflussung durch das umgebende Feld. Schon hieraus ergibt sich, dass die Befrager geschult sein müssen und das (soziale) Umfeld kennen sollten. Für den Fall, dass die Besucher(innen) nicht an einer direkten Befragung teilnehmen können, ist eine stellvertretende Befragung durchzuführen. In diesem Fall wird die Notwendigkeit einer Schulung der Befrager(innen) noch viel dringlicher. Stephan Helmkamp hat den Ablauf einer solchen Befragung, die Absicherung der Ergebnisse durch eine zusätzliche Befragung der Wohngruppenmitarbeiter(innen) und vor allem die Schulung geeigneter Mitarbeiter(innen) im Bereich der Introspektion in das Wertesystem der Befragten erarbeitet und erprobt. Die Bedeutung dieses Bereichs für die Zukunft einer soliden und überzeugenden Qualitätssicherung in der Behindertenhilfe kann kaum unterschätzt werden, gerade auch um der Gefahr vorzubeugen, Nutzer(innen)befragungen nur auf die wenigen leicht befragbaren Betroffenen zu beschränken. Die Ausarbeitung eines introspektiven Verfahrens im Rahmen von Qu An Ta kann nur als Anfang betrachtet werden, von dem aber zu hoffen ist, dass er Nachahmung findet und auch in anderen Bereichen aufgegriffen und ggf. weiterentwickelt wird.





Die Befragung der Angehörigen und gesetzlichen Betreuer dient der Einbeziehung der nicht professionell oder institutionell geleiteten Überlegungen. Zusammen mit der Befragung der Besucher(innen) soll sie Einstieg in den notwendigen Trialog zwischen Mitarbeiter(innen), Betroffenen und Angehörigen bzw. gesetzlichen Vertretern sein – eine Praxis, die aus der Psychiatriereform mittlerweile wohlbekannt ist, die aber auch zur Verbesserung der Angebote für Menschen mit Behinderungen stärker genutzt werden sollte.





Das Handbuch Qu An Ta ist so aufgebaut, dass im Teil A grundsätzliche theoretische Erwägungen zu dem Arbeitsfeld der Qualitätssicherung in der Tagesförderung zu finden sind. Im Teil B werden die einzelnen Kapitel der Fragebögen erläutert, der Sinn und die Bedeutung der Fragen inhaltlich abgesteckt und ihre spezielle Bedeutung für die Tagesförderung wird begründet. Teil C gibt Empfehlungen für den praktischen Einsatz des Instrumentariums und die Umsetzung der Qualitätssicherung. Teil D umfasst die Fragebögen selbst.





Ute Hensel, die über zweieinhalb Jahre mit großem Engagement an dem Instrumentarium gearbeitet, mit großer Ausdauer und Offenheit für Kritik viele Diskussionen mit Mitarbeiter(innen) geführt, das Instrument in einem Probelauf getestet und nachgebessert hat, danke ich sehr. Ebenso danke ich Stephan Helmkamp, der später eingestiegen ist und die wichtigen Konkretisierungen der Befragung nicht sprechender Nutzer(innen) beigetragen hat. Beiden ist, so bin ich überzeugt, eine vorzügliche Arbeit gelungen, die für die Praxis der Tagesförderung von großem Wert sein wird.








Hamburg, im März 2001





Michael Wunder


Evangelische Stiftung Alsterdorf
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